
BUCHBESPRECHUNGEN

pflege durch dıe Behörde genießt, der als Zufluchtsort VO  e} Menschen auf der Flucht
VOT Rechtsverfolgung oder VOT Rache dient nd der den Menschen Schutz VOT Verhaft-
Lung un Gewalt bietet, wodurch s1e In dıe Gelegenheıt werden, iıhre Streitig-
keıten beizulegen” Es 1St nıcht einfach, das Buch VO  — beurteılen. Die
Ideen, die C verbreıtet, sınd phantastiısch, als da{fß S$1e iın die Wirklichkeit umgeSsetz
werden könnten. arbeıtet nıcht wıssenschafttlıch. Eın Augustinus-Forscher z B
dürtte 1U den Kopf schütteln, den Abschnitt „Augustinus und dıe Dialektik
der Macht“ (80—83) lıest. der: Dıie Behauptung (vgl 134), wonach der zrößte eıl der
Pılger ach Santıago de Compostela „Delinquenten” BEWESCNH seın sollen, ISt aben-
teuerlich. Da hıltt uch nıcht der 1nwels auf ıne nıcht genannte „NECUECITIC ntersu-
chung”, die das beweısen soll „predigt” für seıne Idee, „trommelt” tür seın
alternatıves Strafrecht, ber überzeugt nıcht un beweıst nıcht. Vielleicht eINZIg
die Mısere ın Strafjustiz und die hoffnungslos überfüllten Gefängnisse recht-
fertigen dıe Utopien, die 1ın dem vorliegenden Buch vorgetragen werden.
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er eEUuUEC Band der „LEssener Gespräche” befafit sıch mıt eiınem bıslang VO der Wıs-

senschaftt NUTr wenıg beachteten Thema der Seelsorge in staatlıchen Einrichtungen. Im
staatskirchenrechtlichen Einführungsreferat VO Pırson wırd zunächst der allge-
meıne systematische un!: Juristische Rahmen des Themas aufgezelgt, während die tol-
genden Reterate VO (Jareıs un Nıermann der Vertiefung der konkret gewählten
Beıispiele für Seelsorge ın staatlıchen Einrichtungen dıenen, nämlıch der Mılıtär- und
der Gefängnisseelsorge. Im Eröffnungsbeıtrag zeıgt Pırson zunächst auf, da dıe Seel-

ın staatlıchen Einrichtungen gruppenspezifisch gepragt 1sSt un: den Sonder-
bedingungen des hoheitlich beherrschten Lebensbereiches stattfindet. Dabe!] Jäfßt sıch,

die spätere Dıskussion, die Sonderseelsorge den esonderen Bedingungen des
Freiheitsentzuges, der generell beı Soldaten un Strafgefangenen sowohl den Entzug
der räumlichen Bewegungsfreıiheit als uch die Einschränkung VO  — Außenkontakten
un der allgemeınen Kommunikationsmöglichkeıiten umfad(ßt, 1e]1 besser dem
Aspekt der Grundrechtsermöglichung begreifen als der Sıcht der Grundrechtsein-
schränkung, die och VO der früheren, nunmehr überholten Auffassung VOoO „beson-
deren Gewaltverhältnıis“ gepragt Wa  S Dıie Sonderbedingungen iın hoheitlich gepragten
Lebensverhältnissen tühren der Natur der Sache ach ST Reduktion des Tatbestands
des Grundrechts 1im Vergleich FL Grundrechtsausübung außerhalb dıeser Sonderver-
hältnısse. Der weltanschaulich neutrale Staat des Grundgesetzes bedartf Z Erfül-
lung der ıhm obliegenden Aufgabe der Grundrechtsermöglichung der Miıtwirkung der
Kontessionen, legt zugleich ber gegenüber den ITrägern der Seelsorge In den staatlı-
hen Einrichtungen bestimmte, VO eıgenen Anstaltsınteressen Erwartungs-
haltungen al den Tag, die mıtunter Interessenkollisıonen zwischen Staat un
Kirchen tühren Die doppelte Loyalitätspflicht der Mılıtär- un Gefängnisgeistliıchen
gegenüber dem Staat WI1e uch der eıgenen Kontession bedeutet ach Pırson nıcht, da{fß
‚A jede öftentliche Kritik Ma{fsßsnahmen staatlıcher Verteidigungspolıitik SC-
schlossen ISt; die Loyalıtätsgrenze 1St ber Ort übeschritten, der Milıtärseelsorger
direkte Ma{fßnahmen in der Absıcht der Schädigung staatlicher Belange ın der Verteıidi-
gungspolıtık ergreıft. In äAhnlicher Weiıse hat der Anstaltsseelsorger das staatliche S1-
cherheitsbedürtfniıs gegenüber den Strafgefangenen grundsätzlıch respektieren.
Weıtere Einzelprobleme der Anstaltsseelsorge stellen der Grundrechtsschutz für relig1-
OSse Minderheıten und Umfang un renzen der generellen Mitwirkungspflicht des
Anstaltsgeistlichen an den Vollzugsaufgaben und -zı1elen dar; 1m Interesse der Freiheit
der kirchlichen Seelsorge nd der Vertrauensstellung des Seelsorgers gegenüber dem
Strafgefangenen 1St Nur on eıner Tlıcht FA Koordinatıon VOoO staatlıcher un: kırchli-
her Tätigkeıt 1m Vollzug auszugehen, die keıinerleı Bındung staatliche Weıisungen
und uch keıine Rechtspflicht ZUuUr Miıtwirkung Vollzugsentscheidungen E über
Urlaubsgewährung der Aussetzung der Strafe ZUur Bewährung ach dem Stratvoll-
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zugsgesetz) beinhaltet. In der anschließenden Diskussion wurden aufßerdem dıe Pro-
bleme des Beamtenstatus bei Anstaltsgeıistlichen, der Identifikation miıt staatlıchen
Vollzugszielen bzw. Erziehungszielen In der Milıtärseelsorge un: der Gewährleistungdes Zugangs der Kırchen den Soldaten durch entsprechende Vorkehrungen der
Dıienststellen angesprochen.

Dıie Thematık der Strafgefangenenseelsorge wurde vertiett durch das Reterat VO
(rJare1s. Nach eiınem kurzen historischen Überblick ber die problematische Verket-

t(ung VO Staat un Kıirche In der Strafrechtspflege, bei dem Gareıls uch die wunden
Punkte der Inquisıitions- un Hexenprozesse nıcht verschwieg, betonte der Reterent
besonders die Notwendigkeıt eınes weıten, ganzheitlıch-menschlich verstehenden
Seelsorgebegriffs, der den Juristischen Begrift der Sorge dıe „relıg1ösen Be-
dürfnisse“ notwendıig Sprenge. In der späteren Aussprache diıesem Punkte wurden
unterschiedliche Auffassungen VO Theologen und Juristen deutlich: während Theolo-
SCnH für den weıten, ganzmenschlich-praktische Fragen (z Dorge Arbeıit, Woh-
NUunNngs, Schuldenregulierung be1 Strafgefangenen) einschließenden Seelsorgebegriffeintraten, sprachen sıch Jurıisten 1m Hınblick aut dıe Intentionen des Verfassungsge-ers dafür aus, den Seelsorgebegriff aut die Sorge die relig1ösen Grundbedürfnisse

beschränken. Weıtere Themen VO Reterat un Aussprache die Problema-
tik der Schuldbewältigung bzw der sıttlıchen Motivatıon beı StrafgefangenenBerücksichtigung der häufig geschädıgten Persönlichkeitsstruktur SOWI1e die geringeEttektivität bei der Erreichung des Vollzugszieles der Resozialısıerung (geschätzte (3e
samtrückfallquote 60—-80%). Weıter wurde die Notwendigkeit ehrenamtlıcher Miıtar-
eıt In der Gefängnisseelsorge nd Bewährungshilfe und eines stärkeren Engagementsder Ortsgemeıinden betont. SO könne Gefangenenseelsorge VO einer Seelsorgeeiner dıiıskriminierten gesellschaftlichen Randgruppe eıner helfenden, ermutigendenBegegnung werden, diıe der Versöhnung zwıschen Täter un: Opfter un: der Eıngliede-
LUuNs des Gefangenen ın Gemeıinde und Gesellschaft dient.

Das vertietende Reftferat ZUuU Thema Mılıtärseelsorge VO Nıermann betafßte sıch
schwerpunktmäßig miıt dem Erziehungsprogramm der Streitkräfte, das VO Begınn an
VO Leıtbild des „Staatsbürgers ıIn nıform“ gepragt 1St. Eın wichtiges Thema der Aus-
sprache ber militärische Erziehungsziele betafite sıch mı1t dem „lebenskundlichen Un
terricht“, der der Vermittlung menschlicher Werte, der Friedenserziehung 1m
Atomzeıtalter un: polıtiısch-demokratischer Verhaltensweisen In der Bundeswehr die-
Nen soll Nıermann wIıeSs aulserdem aut die Wiıchtigkeit der Förderung VoOoO  e Laı:ıenmitar-
eIt 1n der Miılıtärseelsorge hın, die den Konzilsauftrag verwirklıche, den Laıien VO
passıven Objekt der Seelsorge Z aktiv-gestaltenden Subjekt der Seelsorge hın
zıehen. Beım Thema Friedenserziehung betonte Nıermann den dynamiıschen Frıe-
densbegriff des Konzıils, der den Gedanken fortschreitender Entwıicklung un
Völkerverständigung In sıch und eıne Politik der schrittweisen Sıcherung des Frıe-
dens, der keine feste un: sıchere Gröfße sel, Öördern wolle Dıiıe anschließende Ausspra-che kreiste schwerpunktmäßig dıie Themen lebenskundlicher Unterricht un
möglıcher Kontlikt zwischen staatlichen un kırchenspezifischen Erziehungszielen, die
Integration der Milıtärseelsorge ıIn die allgemeine Seelsorge SOWl1e der Soldaten ın die
UOrtsgemeıinden.

Insgesamt hat der vorlıegende Band der Essener Gespräche seın Zıel, Zur Vertiefungun Schärfung des Problembewulfistseins ıIn dem VO der Wıiıssenschaftt bisher wenıg ear-
beiteten Gebiet der Seelsorge in staatlichen Einrichtungen beizutragen, ertüllt.
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Das Verhältnis VO Staat und katholischer Kırche In Hessen 1St 1n den etzten Jahren

sehr häufig diskutiert worden. Neben zahlreichen Artıkeln kommen insbesondere rel
Bücher auf dieses Verhältnis sprechen. Lenz wıdmete ihre Arbeit den Bıstumsver-
tragen Vo März 1963 un: Om März 19/4 Heckel (Dıie theologischen Fakul-
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